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Ziele:  
 
ÅBeratung und Qualifizierung von 

Asylbewerber/innen und Flüchtlingen 
 
ÅVermittlung von Asylbewerber/innen und 

Flüchtlingen in Arbeit und Ausbildung 
 
ÅZugang zum ESF-BAMF-Programm für 

berufsbezogenes Deutsch  
 
ÅZugang von Asylbewerber/innen und 

Flüchtlingen zu den Förderinstrumenten 
der Arbeitsagenturen und Jobcenter 
 
ÅÖffentlichkeits- und Lobbyarbeit zur 

Verbesserung der Arbeitsmarktintegration 
von Asylbewerber/innen und Flüchtlingen 
 
ÅSensibilisierung von Arbeitgeber/innen 

 

ESF-Integrationsrichtlinie Bund 
Handlungsschwerpunkt Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen (IvAF) 

Gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
und den Europäischen Sozialfonds 
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Berliner Netzwerke für Bleiberecht 

2 kooperierende Netzwerke mit 8 

nichtstaatlichen Organisationen und dem 

Beauftragten des Senats von Berlin 

für Integration und Migration 
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Kooperation 

 

Berliner Netzwerke für Bleiberecht 
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Gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds 

17.00 Uhr ï 18.30 Uhr Aufenthaltsstatus 

    Zugang zum Arbeitsmarkt 

     

     

 
 

18.45 Uhr ï 20.30 Uhr Fördermöglichkeiten 

    Anerkennung & Deutsch 

    Fragen und Fälle 
 

 

 

04.04.2017 



Gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds 

 

Flüchtlinge 

 
Á Grundlagen des Aufenthaltsrechts und Asylverfahrens 

Á Sozialleistungen und Zuständigkeiten 
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Gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds 

Flüchtlinge 

 
 

Allgemeiner Sprachgebrauch: 

 Person, die ihre Heimat verlässt, um vor einer Gefahr zu fliehen 

 

Im juristischen Sinne: 

Als Fl¿chtling wird anerkannt, wer Ă[é] aus der begr¿ndeten Furcht vor 

Verfolgung aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner 

politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen 

Staatsangehörigkeit er besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in 

Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in 

Anspruch nehmen will [é]ñ - GFK 
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Gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds 

Einzelfälle 

éKlªrungé um beraten und unterst¿tzen zu kºnnené 

 
VStatus 

VEinreise nach Deutschland 

ÁZugang zum Arbeitsmarkt:  

Arbeitsverbot oder Arbeitsmarktprüfung oder 

uneingeschränkter Arbeitsmarktzugang 

ÁSozialleistungen: AsylbLG oder SGB II 

ÁArbeitsvermittlung über Arbeitsagentur oder 

Jobcenter 
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Gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds 

Grundlagen Aufenthaltsrecht u. Flüchtlingsrecht  
 

Der Aufenthalt von Ausländern (Nicht-EU, sog. Drittstaater) und der Umfang 

ihrer Rechte während ihrer Zeit in Deutschland sind vor allem im 

Aufenthaltsgesetz (AufenthG) und im Asylgesetz (AsylG) geregelt.   

 

Die Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer ist in der 

Beschäftigungsverordnung (BeschV) geregelt. 

 

Für EU-Bürger und ihre Familienangehörigen gilt grds. das 

Freizügigkeitsgesetz/EU (FreizügG/EU), nicht das AufenthG (Ausnahme: § 11 

FreizügG/EU). Sie haben einen eigenen Status. 

 

Je nach Status sind folgende gesetzliche Grundlagen für die 

Leistungsgewährung einschlägig: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), 

Sozialgesetzbuch II oder XII - ggf. analog - (SGB II/SGB XII) 

 

Die Einbürgerung regelt das Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) 

 04.04.2017 
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Gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds 

Aufenthaltstitel/ñAufenthaltspapierñ 

 
4 verschiedene Aufenthaltstitel im Aufenthaltsgesetz :  

 

 Visum    i.d.R. 1-3 Monate 

 Aufenthaltserlaubnis  1 Jahr ï 2 Jahre ï 3 Jahre 

 Niederlassungserlaubnis  unbefristet 

 Daueraufenthalt ï EU  unbefristet 

 

andere Arten von ĂAufenthaltspapierenñ:  

 

 neu: Ankunftsnachweis  bis zu 6 Monaten,  

     ausnw. Verlängerung um 3 M. 

 Duldung   1 Monat ï 3 Monate 

 Aufenthaltsgestattung   zuerst 1 Jahr, dann 3-12 Monate 

 Fiktionsbescheinigung   i.d.R. 1-6 Monate 

 Grenzübertrittsbescheinigung 

 

EU-Bürger und Familienangehörige haben einen eigenen Status. 
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Gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds 

5 

04.04.2017 
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Ankunftsnachweis  



Gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds 

 

Aufenthaltssicherung  

durch Ausbildung und Beschäftigung 
 

 

Bleiberechtsregelungen: 

 

ĄÄ 25a AufenthG - Aufenthaltserlaubnis für junge integrierte Geduldete  

(15-20 Jahre alt, mind. 4 Jahre in Deutschland, erfolgreicher Schulbesuch bzw. 

Abschluss, Aufnahme einer Berufsausbildung) 

 

ĄÄ 25b AufenthG - Aufenthaltserlaubnis wegen wirtschaftlicher Integration 

(altersunabhängig; 6-8 Jahre Aufenthalt, eigenständige 

Lebensunterhaltssicherung, Integrationsnachweise) 

04.04.2017 
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Gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds 

Entwicklung des Gesetzes: 

 

Å Asylpaket II (in Kraft seit 17.3.2016) 

ü Asylschnellverfahren in besonderen Aufnahmeeinrichtungen   

ü Verschärfungen der Asylverfahrenseinstellung 

ü Einschränkung der Möglichkeit, zielstaatsbezogene Abschiebehindernisse 

aus gesundheitlichen Gründen geltend zu machen 

ü Aussetzen des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte für 2 

Jahre 

ü Absenkung der Leistungen nach AsylbLG 

 

Å Gesetz zur erleichterten Ausweisung von straffälligen Ausländern und 

zum erweiterten Ausschluss der Flüchtlingsanerkennung bei 

straffälligen Asylbewerbern (in Kraft seit 17.3.2016) 

04.04.2017 
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Gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds 

ĂIntegrationsgesetzñ 
(seit 06.08.2016 in Kraft) 

 

 
Å Regelung zur Unzulässigkeit von Asylanträgen 

Å Wohnsitzregelung für Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge und 

subsidiär Schutzberechtigte 

Å Verpflichtungserklärung gilt 5 Jahre 

Å Anhebung der Voraussetzungen zur Erlangung einer 

Niederlassungserlaubnis für Asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge  

Å Duldung während der Ausbildung für die gesamte Dauer der Ausbildung 

und danach für 6 Monate zur Arbeitssuche; Altersgrenze wird aufgehoben 

Å im Anschluss bei erfolgreichem Ausbildungsabschluss und Beschäftigung 

Anspruch auf Aufenthaltserlaubnis nach § 18 a AufenthG 

Å neue Arbeitsangelegenheiten nach § 5 a AsylbLG im Rahmen des 

Arbeitsmarktprogramms Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen 

Å Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs auch für Personen im 

Asylverfahren 

Å Sonderregelungen für die Ausbildungsförderung 

 
04.04.2017 
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Gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds 

 

Ÿ NLE nach 3 Jahren, unter den Voraussetzungen:  

Sprachniveau C 1 und Lebensunterhalt weit überwiegend gesichert,  d.h. 

mind. 76 % des zu berücksichtigenden Bedarfs der Bedarfsgemeinschaft + 

Miete  

 

Ÿ NLE nach 5 Jahren, unter den Voraussetzungen: 

Sprachniveau A 2 und Lebensunterhalt überwiegend gesichert, d.h.  mind. 

51 % des zu berücksichtigenden Bedarfs der Bedarfsgemeinschaft + Miete  

 

 

04.04.2017 
15 

Anhebung der Voraussetzungen zur 

Erlangung einer Niederlassungserlaubnis 

für Asylberechtigte und anerkannte 

Flüchtlinge 



Gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds 

Wohnsitzregelung  

für Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge  

und subsidiär Schutzberechtigte 

 
Wohnsitzregelung begründet Zuständigkeit für Leistungen des Jobcenter; bei 

Umzug entgegen der Auflage werden nur vorläufige Leistungen für 6 Wochen 

erbracht; keine rückwirkende Wirkung in Berlin, wenn vor Inkrafttreten des 

Gesetztes umgezogen wurde 

Formen:  

Ÿ Wohnsitzverpflichtung im Bundesland der Erstaufnahme 

Ÿ Wohnsitzzuweisung an einen bestimmten Ort im Bundesland 

Ÿ Zuzugssperre an einen bestimmten Ort 

 

Ausnahmen: 

Å sozialversicherungspflichtige  Beschäftigung mit mind. 15 h/Woche und 

mind. 712 Euro brutto Lohn 

Å Berufsausbildung 

Å Studien- oder Ausbildungsverhältnis 

wichtig: laut Gesetzesbegründung auch berufsorientierende Maßnahmen, 

berufsvorbereitende Maßnahmen, die dem Übergang in eine Ausbildung 

dienen, studienvorbereitende Sprachkurse und Besuch des 

Studienkollegs 
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Gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds 

Integrationsverordnung 

in Kraft seit dem 6.8.2016 

Åbefristete Aussetzung der Vorrangprüfung für 3 Jahre in 

allen Arbeitsagenturbezirken, die in der neuen Anlage zu 

§ 32 der Beschäftigungsverordnung aufgeführt sind 

 Ÿ auch in Berlin  

04.04.2017 
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Gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds 

Zuständigkeiten 
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Gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds 

Rechtskreis SGB II - 

Leistungsausschluss 

 

Nach § 7  Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB II sind Leistungsberechtigte nach     

§ 1 AsylbLG von Leistungen des SGB II ausgenommen. 

 

Zu den Leistungsberechtigten nach § 1 AsylbLG gehören 

insbesondere Ausländer, die sich im Bundesgebiet aufhalten und die: 

Å eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz 

besitzen, 

Å eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4 Satz 1 oder § 25 

Abs. 5 (weniger als 18 Monate) AufenthG besitzen, 

Å eine Duldung nach § 60a des AufenthG besitzen, é 

Nicht aber: Grenzübertrittsbescheinigung (GÜB) ohne  vollziehbare 

Ausreisepflicht (L 4048) 
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Gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds 
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Agenturen für Arbeit |  Jobcenter 

 
Übergang vom AsylbLG/SGBIII ins SGB II 
 
Wenn das BAMF eine positive Entscheidung über einen Asylantrag fällt und der Antrag auf SGB II 
positiv beschieden wird, wird die geflüchtete Person Neu-Kund/-in des Jobcenters. 
 
Neu anerkannte Geflüchtete haben teilweise in den ersten Wochen/Monaten ihrer Anerkennung 
noch keine Aufenthaltserlaubnis, da diese erst hergestellt werden muss. 
 
Die Folge: Unterschiedliche regionale Praxis bei Vorsprache in der JC-Eingangszone, z. B. 

ÁVorlage der Aufenthaltsgestattung mit positivem BAMF-Bescheid 

ÁVorlage des AsylbLG-Einstellungsbescheids 

ÁVorlage der Fiktionsbescheinigung 
 

Modul 4-5 

Rechtskreiswechsel 



Gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds 

 

Aufenthaltsstatus 

 
Á Aufenthaltsgestattung 

Á Duldung 

Á Aufenthaltstitel 

Á Fiktionsbescheinigung 

 
 

04.04.2017 

22 



Gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds 

neu: Ankunftsnachweis 
DatenaustauschverbesserungsG  

(in Kraft seit 05.02.16) 

04.04.2017 
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wichtig: 
Der Ankunftsnachweis ist der 
Aufenthaltsgestattung in 
seinen Folgen gleichgestellt,  
§ 55 Abs. 1 AsylG.  
D.h. der Ankunftsnachweis 
setzt alle Fristen z.B. für den 
Arbeitsmarktzugang oder die 
Leistungsgewährung in Gang. 
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Å zur Durchführung 
des Asylverfahrens 
 

Å während der 
gesamten Dauer 
des Asylverfahrens, 
also auch im 
Rechtsmittel-
verfahren 

 

Aufenthaltsgestattung, § 55 AsylG 
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Duldung, § 60a AufenthG 

Å Aufgrund rechtlicher 
oder tatsächlicher 
Abschiebungs-
hindernisse 

 
Å Sonderfall: UMF 

 
 

 


